
4844 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozialaussehusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 17. Juni 1994 betreffend ein Bun­
desgesetz mit dem das Landarbeitsgesetz 1994 geändert wird 

Zah 1 rei ehe Rechtsvorschriften der Europäi sehen Gemei nschaften, di e 
Inha 1t des Abkommens über den Europäi sehen Wi rtschafts raum (EWR) sind, 
enthalten arbeitsrechtliche Bestimmungen, die für die Land- und Forst­
arbeiter derzeit noch nicht erfüllt werden. 

Darüber hi naus wurden im Landarbeitsgesetz 1984 (LAG) noch n; cht 
alle Novellen zum Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) nachvollzogen, die in 
den letzten drei Jahren erfolgten und teilweise ebenfalls eine Anpassung 
an das EWR-Recht enthalten. 

Das Fehlen von Arbeitszeitgrenzen hinsichtlich der Beschäftigung von 
farn; 1; enei genen jugendl ichen Arbe; tskräften widerspri cht der UN-Konven­
tion über die Rechte des Kindes. 

Ziel· des vorliegenden Gesetzesbeschlusses ist die Anpassung des 
Landarbeitsgesetzes 1984 an das Recht der Europäischen Gemeinschaften, 
soweit dieses in das EWR~Abkommen aufgenommen wurde, und an die seit 1990 
erfolgten, noch nicht nachvollzogenen Novellen zum Arbeitsverfassungsge­
setz, sowie weiters die gänzliche Erfüllung der UN-Konvention über die 
Rechte des Kindes im Bereich des Arbeitsrechtes der Land- und Forstwirt­
schaft. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß enthält zahlreiche Grundsatzbestim­
mungen. Die Frist zur Erlassung von Ausführungsgesetzen durch die Länder 
ist gemäß Z 35 des vorliegenden Gesetzesbeschlusses kürzer als sechs Mo­
nate. So bedarf es hiezu gemäß Art. 15 Abs. 6 B-VG der Zustimmung des 
Bundesrates. 

Der Sozialausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 21. Juni 1994 
mit Stimmeneinhelligkeit den Antrag, . 

1. gegen den Besch 1 uß des Nat i ona 1 rates vom 17. Jun i 1994 betreffend 
ein Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird, 
keinen Einspruch zu erheben, 

2. der in Z 35 (§ 239 Abs. 5 des gegenständlichen Gesetzesbeschlusses) 
enthaltenen Fristsetzung zur Ausführungsgesetzgebung der Länder ge­
mäß Art. 15 Abs. 6 B-VG die verfassungsmäßige Zustimmung zu ertei­
len. 
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